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Ihr Antrag auf Auskunft vom 25.04.2023 nach dem Landesinformationsfreiheitsge-
setz (LIFG) - Lehraufträge an Schulen [#277173]  
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr ████,  
 
Ihre Anfrage nach dem LIFG #277173 vom 25.04.2023 beantworten wir wie folgt: 
 
1. Inwiefern existieren in Ihrem Bundesland rechtliche Voraussetzungen für die Vergabe 
von Lehraufträgen an Schulen - etwa hinsichtlich des Ausbildungsstandes der zu Beauf-
tragenden? 
2. Inwiefern existieren derartige Regelungen/Vorgaben hinsichtlich der Umfänge von 
Lehraufträgen a. für bestimmte Gruppen von zu Beauftragenden (etwa Lehramtsstudie-
renden) absolut oder in % eines normalen Lehrdeputats b. in Relation zum gesamten 
Unterricht an einer Schule bzw. einer Klasse c. in Relation zum gesamten Unterricht in 
einem Fach/einer Fächergruppe an einer Schule, in einer Klassenstufe etc. 

Grundsätzlich gilt in Baden-Württemberg, dass die Bewerberinnen und Bewerber, die 
über eine in Baden-Württemberg erworbene oder als gleichwertig anerkannte Lehrbefä-
higung verfügen, im Rahmen der verfügbaren Stellen und Mittel sowie nach dem regio-
nalen Bedarf gemäß § 9 Beamtenstatusgesetz nach Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg eingestellt werden. 
Sonstige Bewerberinnen und Bewerber können mit dem Ziel einer dauerhaften Beschäf-
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tigung berücksichtigt werden, wenn der fächerspezifische Bedarf durch geeignete Be-

werberinnen und Bewerber mit abgeschlossener Lehramtsausbildung nicht abgedeckt 

werden kann. Hierbei ist in der Regel eine obligatorisch zu durchlaufende pädagogische 

Qualifizierung vorgesehen. Mit erfolgreichem Abschluss wird eine in Baden-Württem-

berg anerkannte Lehrbefähigung nebst Laufbahnzugang erworben. Die geöffneten Be-

reiche und Bewerbungsvoraussetzungen werden über das zentrale Online-Portal 

(www.lehrer-online-bw.de) öffentlich zugänglich vorgehalten. Für die Auswahl gelten die 

allgemeinen Grundsätze für die Einstellung in den öffentlichen Dienst.  

Darüber hinaus können zur Vermeidung von nicht vorhersehbaren, gravierenden Unter-

richtsausfällen, die anders nicht ausgleichbar sind, auf noch offene Stellen oder im Rah-

men verfügbarer Haushaltsmittel Arbeitsverhältnisse eingegangen werden. Die Arbeits-

verhältnisse dürfen nur befristet, in der Regel schuljahresbezogen, im Interesse pädago-

gischer Kontinuität gegebenenfalls auch durchgehend bis zu Rückkehr der zu vertreten-

den Lehrkraft, vereinbart werden. Aus einer stundenweisen oder befristeten Beschäfti-

gung kann kein Anspruch auf Einstellung oder eine hauptberufliche Dauerbeschäftigung 

hergeleitet werden. Die befristeten Stellen werden vorrangig an Lehramtsbewerberinnen 

und Lehramtsbewerber mit abgeschlossener beziehungsweise anerkannter Lehramts-

ausbildung nach Gesamtqualifikation vergeben. Stehen Lehrkräfte mit anerkannter 

Lehrbefähigung nicht zur Verfügung, können in begründeten Ausnahmefällen auch be-

fristete Verträge mit Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern zwischen Erster 

Lehramtsprüfung oder erfolgreichem Abschluss eines auf ein Lehramt bezogenen Ma-

sterstudiums und dem Beginn des Vorbereitungsdienstes sowie mit sonstigen geeigne-

ten Bewerberinnen und Bewerbern abgeschlossen werden. Quotenregelungen existie-

ren in Baden-Württemberg in diesem Zusammenhang nicht. 

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung in allen Ver-

fahren jeweils bevorzugt eingestellt. 

 

3. In welchem Umfang wurden zuletzt Lehraufträge vergeben? Bitte aufschlüsseln nach 

einschlägigem Qualifikationsstand der Beauftragten, Umfang, Anteil am Unterricht - je-

weils nach Schulstufen und -formen. 

 

Nachfolgende Übersicht weist den aktiven Lehrkräftebestand in Baden-Württemberg 

nach Schulkapiteln aus. Personen ohne in Baden-Württemberg anerkannte Lehrbefähi-

gung und Laufbahnzugang (sog. „Nichterfüller“) sowie die befristeten Arbeitsverhält-
nisse sind dabei gesondert ausgewiesen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.  
▍
██████████████ ▍
 
 
 
 
 

davon davon davon
Nichterfüller 
befristet

Erfüller 
befristet

Pensionäre 
befristet

Grund-, Haupt- 
und Werkrealschulen 31.432 691 1.485 1.056 292 137
Sonderpädagogische Bildungs- 
und Beratungszentren 10.682 439 882 635 127 120

Realschulen 15.705 52 402 258 105 39

Allgemein bildende Gymnasien 24.374 137 830 325 430 75

Gemeinschaftsschulen 10.551 90 457 330 103 24

Berufliche Schulen 20.870 1.083 845 596 140 109
übergreifende
Haushaltskapitel 32 5 0 0 0 0

Gesamt 113.646 2.497 4.901 3.200 1.197 504
Datenquelle: GEDAB, Stand: 08.05.2023

darunter befristete Arbeitsverhältnisse 
zur Vermeidung von Unterrichtsausfällen

Gesamt

Lehrkräfte 
Gesamt

Schulzweig

darunter 
Nichterfüller 
unbefristet


